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reaktionäre, imperialistische In
halte unterschieben zu können. 
Die abstrakte F.spropaganda und 
die Verbreitung von F.sillusionen 
gehören zu den wichtigsten In
strumenten des staatsmonopoli
stischen Herrschaftsmechanismus 
(-> geistige Manipulierung). Im 
Sozialismus und Kommunismus 
entsteht unter Führung der Ar
beiterklasse nach der Beseitigung 
der Ausbeutung zum erstenmal 
eine Gesellschaft, in der sich 
die persönliche F. des Individu
ums voll entfalten kann. Doch 
persönliche F. besteht nicht in 
Unabhängigkeit von der Gesell
schaft, nicht in anarchistischer 
Zügellosigkeit, sondern in der 
realen Möglichkeit, seine indivi
duellen Fähigkeiten und Bedürf
nisse in Einklang mit den 
Grundinteressen der Gesellschaft 
frei zu entfalten und zu bestäti
gen. Da im Sozialismus und Kom
munismus die Überwindung 
aller Reste materieller wie gei
stiger Unfreiheit erfolgt, da die 
Menschen ihre weitere Geschichte 
bewußt, gemäß den erkannten 
Gesetzmäßigkeiten, gestalten, 
können wir die Gesellschaftsord
nung des Sozialismus und Kom
munismus gegenüber der bis
herigen Geschichte der Mensch
heit als das Reich der F. be
zeichnen. Auch im Sozialismus 
und Kommunismus bleibt die 
F. ein Prozeß und will stän
dig neu gestaltet und vertieft 
werden.

Freizeit: von den Werktätigen 
nach eigenen Bedürfnissen und 
Ermessen gestalteter Teil der ar
beitsfreien Zeit, die der Entwick
lung der geistig-kulturellen In
teressen und damit der Entwick
lung der Persönlichkeit sowie 
der Reproduktion der Arbeits
kraft dient. Bei der Bestimmung 
der F. wird von der Unterteilung 
der Gesamttageszeit in Arbeits

zeit und Nichtarbeitszeit (auch 
arbeitsfreie Zeit) ausgegangen. 
Die F. ist der Teil der Nichtar
beitszeit, der dem einzelnen nach 
Verrichtung notwendiger Tätig
keiten im Alltag verbleibt (z. B. 
die Befriedigung der physiologi
schen Bedürfnisse, Hausarbeit so
wie mit der Berufstätigkeit un
mittelbar zusammenhängende 
Tätigkeiten wie Wege von und 
zur Arbeitsstelle). In der sozia
listischen Gesellschaftsordnung 
ist das Recht auf F. und Erholung 
ein Grundrecht jedes Bürgers 
(Verfassung der DDR, Art. 34). 
Dieses Recht wird durch die ge
setzliche Begrenzung der täg
lichen und wöchentlichen Arbeits
zeit, durch planmäßige Verkür
zung der Arbeitszeit, durch einen 
Jahresurlaub, durch planmäßige 
Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen, des Berufs
verkehrs, des Handels, der Ver
sorgung, der Gastronomie und 
der Dienstleistungen und durch 
den planmäßigen Ausbau des 
Netzes volkseigener und anderer 
gesellschaftlicher Erholungs- und 
Urlaubseinrichtungen gewährlei
stet. Geselligkeit, Körperkultur 
und sportliche Betätigung, Erho
lung und Entspannung der Men
schen sowie Wahrnehmung ihrer 
gesellschaftlichen und staatsbür
gerlichen Verpflichtungen füllen 
die F. aus. Die F. wird für Tätig
keiten vielfältiger Art genutzt, 
welche nach eigenem Ermessen 
aus den gesellschaftlichen und in
dividuellen Möglichkeiten aus
gewählt werden und im unter
schiedlichen Maße zur Entfaltung 
der Kräfte, Talente und Bedürf
nisse der Persönlichkeit beitra
gen. Sinnvolle F. ist sowohl Zeit 
für Muße als auch Zeit für hö
here Tätigkeiten, ist „Zeit zur 
menschlichen Bildung, zur gei
stigen Entwicklung, zur Erfül
lung sozialer Funktionen, zum 
geselligen Verkehr, zum freien


